
Beschluss der 11. Landessynode  
der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck 

vom 26. November 2009 in Hofgeismar 
 
 
 

zum Entwurf des Kirchengesetzes über das Stimmrecht von Pfarrerehepaaren im 
Kirchenvorstand sowie die Ablehnung und Niederlegung des Amtes eines 
Kirchenvorstehers (31. Kirchengesetz zur Änderung der Grundordnung) 

 
 
 
 
 
Die Landessynode bittet den Rat der Landeskirche, diese Gesetzesvorlage mit den 

Stellungnahmen des Rechtsausschusses und des Rates der Landeskirche auf die 

Tagesordnung der ersten Sitzung der nächsten Landessynode zu setzen.  

 
 
 
 
 
 
 

Die Präses der Landessynode 
der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck 

 

 
Kirchenrätin Ute Heinemann 

 
 


